
 LANDRATSAMT REUTLINGEN 
 Anlage 1 zu KT-Drucksache Nr. VII-0380 
 
 
Stellungnahme des Kreistags des Landkreises Reutlingen im Rahmen der Evaluierung 
der Verwaltungsreform 
 
 
Aus Sicht des Landkreises Reutlingen hat sich die zum 01.01.2005 erfolgte umfassende Re-
form der staatlichen Verwaltung auf der unteren Ebene im Grundsatz bewährt. 
 
Nach 2jähriger Erfahrung ist festzustellen, dass die Verwaltungsreform zu einem effiziente-
ren Verwaltungshandeln und zu mehr Bürgernähe geführt hat. Die Effizienzrendite wird vom 
Landkreis Reutlingen für das Jahr 2005 mit 12,51 % und im Jahr 2006 mit 17,48 % deutlich 
erfüllt. 
 
Im Bereich der Landwirtschaftsverwaltung wird das Erreichen der Effizienzrendite durch die 
Aufgabenausweitung ernsthaft gefährdet. Hier reicht die vom Land zur Verfügung gestellte 
Personal- und Finanzausstattung bei weitem nicht aus, um den durch die Agrarreform be-
dingten Arbeitsmehraufwand, insbesondere im Hinblick auf die Fristen der EU zur rechtzeiti-
gen Bearbeitung der "Gemeinsamen Anträge", zu bewältigen. Das Land Baden-Württemberg 
wird deshalb aufgefordert, seiner Verpflichtung aus Artikel 180 des Verwaltungsstruktur-
Reformgesetzes (VRG) nachzukommen und einen Ausgleich für die Übertragung neuer Auf-
gaben im Bereich der Landwirtschaftsverwaltung beim Gemeinsamen Antrag und bei Cross 
Compliance zu schaffen. 
 
Das Land Baden-Württemberg wird weiter aufgefordert, die Organisation der Flurneuord-
nungsverwaltung dahingehend zu optimieren, dass das Personal aus Grund- und Pool-
Teams auf der Ebene der Landkreise zusammengeführt wird. 
 
Eine Aufgabenkritik seitens des Landes hat nicht stattgefunden. Die Landkreise haben im 
Zuge der Verwaltungsreform die gleichen Aufgaben übernommen, die das Land bislang er-
füllt hat. Die Landratsämter haben jedoch bei diesen Aufgaben eine Effizienzrendite von 
20 % zu erwirtschaften. In einigen Bereichen  sind sogar noch mehr Aufgaben dazugekom-
men. Die im Zuge der Verwaltungsreform zugesagte Aufgabenkritik ist vor diesem Hinter-
grund endlich auch tatsächlich durchzuführen. 
 
Darüber hinaus sollten zur weiteren Optimierung der Verwaltungsreform im Straßenbau die 
Aufgaben der Straßenerhaltung und –unterhaltung zwischen Regierungspräsidium und 
Landratsämtern zwingend neu geregelt werden. Unterhaltung und Erhaltung von Straßen 
gehören in eine Hand. Diese Aufgabe sollte einschließlich der erforderlichen Personalstellen 
und Haushaltsmittel auf die Landratsämter übertragen werden.  



 LANDRATSAMT REUTLINGEN 
 Anlage 2 zu KT-Drucksache Nr. VII-0380  
 
Landratsamt Reutlingen 
- Zentrale Steuerungsunterstützung - 
Az.: 11/3-de 
Stand: 27.04.2007 
 
 
Evaluierung der Verwaltungsreform 
- Stellungnahme des Landkreises Reutlingen 
 
 
Für die zeitnahe Überprüfung der Verwaltungsreform, wie in Artikel 179 Abs. 2 Verwaltungs-
struktur-Reformgesetz (VRG) vorgesehen, hat der Landkreistag mit dem für die Koordinie-
rung der Evaluierung zuständigen Innenministerium Baden-Württemberg vereinbart, dass für 
die schriftlichen Berichte der Landkreise ein landesweit einheitlicher Fragenkatalog vorgege-
ben wird.  
 
Nachfolgend sind die einzelnen Fragen mit den jeweiligen Antworten des Landkreises Reut-
lingen aufgeführt. 
 
 
Teil I: Eingliederung unterer Sonderbehörden 
 
1. Erreichung der Ziele der Verwaltungsreform 

1.1. Wurde das mit der Verwaltungsstruktur-Reform v erfolgte Ziel, eine fortschritt-
liche und effektive Verwaltung zu schaffen erreicht ? Sind durch die Bünde-
lung der zergliederten Zuständigkeiten, durch die S chaffung einheitlicher An-
laufstellen, durch die Möglichkeit, in einer Verwal tung integrierte Entschei-
dungen zu treffen, Verbesserungen hinsichtlich der Verfahrensabläufe und 
Verfahrensdauern erreicht?  
 
Das Ziel wurde insgesamt erreicht. In weitgehend allen Bereichen konnten Ge-
schäftsprozesse optimiert und Synergieeffekte erzeugt werden. Dies liegt in erster 
Linie darin begründet, dass durch die Bündelung der verschiedenen Aufgaben un-
ter einem Dach die Abstimmungs- und Koordinierungswege teilweise erheblich ver-
kürzt werden konnten. Außerdem kann innerhalb des Landratsamtes aufgrund der 
kürzeren Dienstwege vieles schneller und unbürokratischer abgewickelt werden, 
die räumliche Nähe trägt außerdem zu einem schnelleren und besseren fachlichen 
Austausch bei. 
Teilweise konnte bereits durch den Umbau eines Gebäudes und der dadurch er-
möglichten Zusammenlegung eines Amtes in ein Gebäude eine wesentliche Ver-
besserung der Arbeitsabläufe erreicht werden (Kreislandwirtschaftsamt). 
 
Im Bereich der Schulaufsicht sind insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem 
Jugend- und Sozialamt, dem allgemeinen sozialen Dienst sowie dem Gesundheits-
amt verbesserte Kooperationsmöglichkeiten entstanden. Dies wirkt sich sowohl bei 
der Einzelfallhilfe, in der Frühförderung, der Schulsozialarbeit, der Sprachförderung 
als auch in der Familienberatung insgesamt sehr positiv aus. Ebenfalls eine Ver-
besserung trat in der Kooperation zwischen dem Landkreis als Schulträger für Be-
rufliche Schulen und der Schule für geistig Behinderte und dem Amt für Schule und 
Bildung ein. Die enge Kooperation des Amtes für Schule und Bildung mit dem 
Kreismedienzentrum brachte für die Lehrerfortbildung, gerade auch bei den lan-
desweiten Projekten „Schulnetzberatung“ und „Medienoffensive“ neue wesentliche 
Impulse.  
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Im Bereich der Straßenbauverwaltung gibt es bereits erste Vorteile: Die Zusam-
menarbeit mit anderen Ämtern wurde wesentlich vereinfacht; die Wege wurden 
verkürzt, ämterübergreifende Probleme können besser abgeklärt werden. Aller-
dings werden die Vorteile der Verwaltungsstrukturreform auf Grund der völligen 
Neustrukturierung erst mittelfristig voll zur Wirkung kommen. 
 
Bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ergeben sich Synergieef-
fekte zwischen verfahrenführender Stelle (Recht) und betrieblichem Umweltschutz 
(Technik). Nach Eingliederung der Gewerbeaufsicht sitzen nun die technischen und 
verwaltungsrechtlichen Sachbearbeiter „Tür an Tür“, die räumliche Nähe trägt zu 
einem schnelleren und besseren fachlichen Austausch bei. Auch bei der Bearbei-
tung von Beschwerden ergeben sich Synergieeffekte. Inzwischen kann die Bearbei-
tung eines Beschwerdefalls und insbesondere die Sachverhaltsaufklärung vor Ort 
durch einen einzigen Bediensteten wahrgenommen werden. Beim Arbeitsschutz ist 
eine Beschleunigung von Verfahren noch nicht erkennbar. 
 
Das Einheitsforstamt als Kompetenzzentrum für alle Waldaufgaben hat sich bei un-
serer differenzierten Waldstruktur im Landkreis Reutlingen bewährt. Diese umfas-
sende Zuständigkeit einer flächenpräsenten Forstorganisation mit hoheitlichen Auf-
gaben und Aufgaben im betrieblichen Bereich für alle Waldbesitzarten hat Vorteile 
für die Waldbesitzer, für die Holzkunden und die Bürger. Vorteilhaft war auch die 
Bildung einer größeren Einheit (5 Forstämter wurden zum Kreisforstamt integriert) 
z. B. bei der Holzvermarktung oder durch die Bündelung von Aufgaben auf der 
Kreisebene.  
Verfahrensabläufe können im hoheitlichen Bereich heute teilweise leichter koordi-
niert werden, so z. B. bei der Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher 
Belange oder beim Waldnaturschutz. Ein besonders gelungenes Beispiel für das ef-
fiziente Zusammenwirken des Forsts mit anderen Ämtern des Landratsamtes war 
und ist die Erarbeitung der Abgrenzungskulisse für das Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb und seiner noch laufenden Ausgestaltung. 
 
Im Bereich der Versorgungsverwaltung wird die örtliche Präsenz von den Bürgerin-
nen und Bürgern intensiv zur Vorsprache genutzt. Dies zeigt, dass eine Kundennä-
he gerade auch in früher sehr zentral organisierten Verwaltungsbereichen sinnvoll 
und notwendig ist. Durch die direkte Abstimmung mit den niedergelassenen Ärzten 
und dem Kreisgesundheitsamt konnten unbürokratische örtliche Regelungen zur 
Ermittlung der medizinischen Befunde entwickelt werden. 
 
Wesentliche Verbesserungen haben sich schließlich auch in der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen ergeben. Durch den direkten Kontakt mit den Betroffenen 
im Bereich der Eingliederungshilfe ist eine intensivere Hilfeplanung möglich und 
wird auch gemeinsam mit den Betroffenen praktiziert. Gemeinsam mit den vor Ort 
tätigen Einrichtungen werden neue Hilfeformen und Angebote entwickelt. Damit 
wird einerseits die Versorgungsstruktur für die behinderten Menschen verbessert. 
Andererseits wird es den Einrichtungen ermöglicht, innovative Handlungsansätze 
auch tatsächlich umzusetzen. 
Durch die Verwaltungsreform wurde insgesamt ein Innovationsschub ausgelöst. 
 

1.2. Konnten durch die Bündelung der Zuständigkeite n im Landratsamt Arbeits-
spitzen besser ausgeglichen werden? Konnte der Pers onaleinsatz bei Orts-
terminen verringert werden? 
 
Innerhalb der Fachämter konnten Arbeitsspitzen aus eigener Kraft oftmals nicht 
besser ausgeglichen werden. Teilweise werden sogar mehr Arbeitsspitzen ver-
zeichnet, da zum einen insgesamt weniger Mitarbeiter in den einzelnen Ämtern tä-



- 3 - 

tig sind, zum anderen fehlt in vielen Bereichen das tiefergehende (technische) Spe-
zialwissen, das nur durch höheren Zeiteinsatz angeeignet werden kann. 
 
Durch den engagierten Einsatz des Kreisvermessungsamtes konnten jedoch bis-
lang Arbeitsspitzen bei anderen Ämtern des Landratsamtes abgebaut werden – ins-
besondere beim Kreisflurneuordnungsamt, aber auch beim Kreislandwirtschaftsamt 
und dem Hauptamt. Die Zusammenarbeit zwischen Kreisvermessungsamt und 
Kreisflurneuordnungsamt ist seit der Verwaltungsreform noch intensiver möglich, da 
die beiden Bereiche im Landratsamt Reutlingen in einem Amt zusammengeführt 
wurden und in einem Haus untergebracht sind.  
 
Die durch die Verteilung der 19 Flurneuordnungsämter auf Grund- und Pool-Teams 
entstandene Verkleinerung der Verwaltungseinheiten stellt ein gravierendes Prob-
lem dar: Die Reduzierung eines Grundteams auf lediglich 14 Mitarbeiter (in Reutlin-
gen zuzüglich eines Pool-Mitarbeiters) hat zur Folge, dass ein flexibler Arbeitsein-
satz zur Bearbeitung von Arbeitsspitzen erschwert wird.  
 
Für das Kreislandwirtschaftsamt sei darüber hinaus angemerkt, dass das Land-
ratsamt Reutlingen für die Kontrollaufgaben bei den Agrarfördermaßnahmen zum 
Gemeinsamen Antrag den zusätzlichen Personaleinsatz erbracht hat, den eigent-
lich das Land Baden-Württemberg hätte leisten müssen. So wurden insbesondere 
Mitarbeiter aus den Bereichen Flurneuordnung und Vermessung eingesetzt. 
 
Der Personaleinsatz bei der Wahrnehmung von Ortsterminen konnte z. T. erheblich 
verringert werden. 
 

1.3. Konnte die fachliche Qualität trotz der Vertei lung von Spezialisten der frühe-
ren unteren Sonderbehörden auf die Landratsämter be ibehalten werden? 
 
Die fachliche Qualität konnte beibehalten werden. Dabei ist aber zu beachten, dass 
die fachliche Qualität insbesondere in der Anfangszeit der Umsetzung der Verwal-
tungsstruktur – Reform nur aufgrund der persönlichen Beziehungen und der ohne-
hin schon guten Zusammenarbeit mit Kollegen in anderen Landkreisen, in den Re-
gierungspräsidien etc. aufrecht erhalten werden konnte. Durch das sehr gute An-
gebot von Fachfortbildungen gelingt es zunehmend, die Aneignung des notwendi-
gen Spezialwissens und damit eine fundierte Aufgabenwahrnehmung sicherzustel-
len. Teilweise wird mit Hilfe von Sprengelversammlungen oder Bildung von Arbeits-
gruppen der fachliche Austausch gewährleistet. Bei der Versorgungsverwaltung 
wurde eine gemeinsame Dienststelle nach § 13 a Abs. 1 Landesverwaltungsgesetz 
mit anderen Landkreisen gebildet. 
Bei der Lebensmittelüberwachung konnte die fachliche Qualität bislang beibehalten 
werden, da mit erfahrenen Polizeibeamten weitergearbeitet wurde. Nach der Rück-
führung dieser Mitarbeiter zur Polizei ist bis zur Etablierung der vom Landkreis 
Reutlingen neu ausgebildeten Lebensmittelüberwacher zunächst ein Qualitätsver-
lust zu befürchten. 
 
Im Straßenbaubereich zeigt sich eine verstärkte Notwendigkeit der Zuhilfenahme 
externer Planer (Ingenieurbüros). 
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2. Personal 

2.1. Wie viele der zum Landratsamt versetzten Lande sbediensteten sind im Lan-
desdienst verblieben (bitte nach einzelnen Sonderbe hörden gliedern)? 
 
 
(ohne höheren Dienst) Eintritt 01.01.2005  
- Straßenbau:  10 Landesbedienstete 
- Schulaufsicht: - 
- Flurneuordnung: 8 Landesbedienstete 
- Vermessung: 8 Landesbedienstete 
- Forst: 18 Landesbedienstete 
- Landwirtschaft: 11 Landesbedienstete 
- Lebensmittelkontrolle: - 
- Versorgung: 9 Landesbedienstete 
- Jugend und Soziales: - 
- Gewässerdirektionen: - 
- Gewerbeaufsicht: 4 Landesbedienstete 

Insgesamt: 68 Landesbedienstete 
 
 
2.2. Welche Funktion wurde den ehemaligen Leitern u nterer Sonderbehörden im 

Landratsamt übertragen? 
 
- Straßenbau: kein ehemaliger Leiter 
- Schulaufsicht: kein ehemaliger Leiter 
- Flurneuordnung:  kein ehemaliger Leiter 
- Vermessung: weiterhin Leiter, allerdings wurde das Vermessungsamt 

und das Flurneuordnungsamt zu einem Amt zusammen-
gefasst (2 Amtsleiter). 

- Forst:  Von 5 ehemaligen Leitern ist nur einer weiterhin Leiter. 
Einer ist zwischenzeitlich ausgeschieden und drei sind 
stellvertretender Amtsleiter bzw. Forstbereichsleiter. 

- Landwirtschaft: weiterhin Leiter 
- Lebensmittelkontrolle: kein ehemaliger Leiter 
- Versorgung: kein ehemaliger Leiter 
- Jugend und Soziales: - 
- Gewässerdirektionen: kein ehemaliger Leiter 
- Gewerbeaufsicht: kein ehemaliger Leiter 

 
2.3. Konnten Härten bei der Versetzung von Landesbe diensteten zum Land-

ratsamt vermieden werden? 
 
Ja, weitgehend. Allerdings sind von einzelnen Landesbediensteten nun z. T. größe-
re Fahrtstrecken zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zurückzulegen. 
 

2.4. Wurden bei der Zuweisung von Personal neben fa chlichen auch soziale Be-
lange berücksichtigt? 
 
Ja. 
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2.5. Ist der Personalaustausch zwischen den Verwalt ungsebenen noch im erfor-
derlichen Umfang gewährleistet? Mit welchen Instrum enten und Verfahren 
kann er intensiviert werden? 
 
Ein Personalaustausch hat (noch) nicht stattgefunden. Dieser wird aber angestrebt. 
 

2.6. Wie beurteilt die Personalvertretung des Landr atsamts die Verwaltungsstruk-
tur-Reform (bitte Stellungnahme der Personalvertret ung beifügen)? 
 
siehe Anlage 
 

3. Organisation 
3.1. Wie ist das Landratsamt seit 01. Januar 2005 o rganisatorisch aufgebaut? 

(Anmerkung: bitte eine Kurzfassung des Organigramms  übersenden) 
 
siehe Anlage 
 

3.2. Sind in nächster Zeit innerorganisatorische Än derungen geplant? 
 
Es sind weitere Optimierungen v. a. in folgenden Bereichen vorgesehen: 
- Zusammenführung Kreisschulamt (Zusammenführung des Amtes für Schule 

und Bildung und des Amtes für Kreisschulen und Kultur) 
- Kreisvermessungsamt und Kreisflurneuordnungsamt (Zusammenführung) 
- Sozialamt (Führungsstruktur unter Berücksichtigung der Versorgungsverwal-

tung und des Bereichs der Eingliederungshilfe) 
 

4. Finanzen 
4.1. Wie hoch ist die erreichte Effizienzrendite in  den Jahren 2005 und 2006? 

 
Effizienzrendite 2005: 12,51 % 
Effizienzrendite 2006: 17,48 % 
 

4.2. Haben Einmaleffekte zu dieser Effizienzrendite  beigetragen? 
 
Ja, u.a. durch Umzüge einzelner Ämter in Kreisgebäude und Zusammenlegung der 
Forstämter konnten Einmaleffekte durch Mieteinsparungen erzielt werden. 
 

4.3. Erfolgte die Berechnung der Effizienzrendite n ach den Vorgaben des Leitfa-
dens des Landkreistags? Wenn nein, bitte abweichend e Berechnungsweise 
darstellen. 
 
Ja. 
 

4.4. Kann nach Auffassung des Landratsamts die 20 % ige Effizienzrendite bis 
zum Jahr 2011 erreicht werden? Wenn nein, bitte die  Gründe für die Nichter-
reichung darstellen. 
 
Die Effizienzrendite kann voraussichtlich erreicht werden. Allerdings gefährdet die 
bisher nicht stattgefundene Aufgabenkritik des Landes sowie die erfolgte Übertra-
gung neuer Aufgaben (Landwirtschaftsamt) ohne finanziellen Ausgleich die Errei-
chung der Effizienzrendite von 20 % bis zum Jahr 2011. 
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4.5. Sieht das Landratsamt Korrekturbedarf für die finanzielle Abgeltung? 

 
Ja, generell ist die finanzielle Abgeltung an die Mehrwertsteuererhöhung anzupas-
sen. Des Weiteren sind die FAG-Zuweisungen an das tatsächliche Aufkommen bei 
den Vermessungsgebühren anzupassen. 
 
Beim Gemeinsamen Antrag und bei Cross Compliance handelt es sich um neue 
Aufgaben, für die das Land nach Artikel 180 VRG in der Pflicht ist. Bei mindestens 
2 Personalstellen besteht eine Verpflichtung des Landes für die finanzielle Abgel-
tung (1 Stelle für Kontrollen, 1 Stelle für die Abwicklung der Maßnahmen des Ge-
meinsamen Antrags in den Bereichen Zahlungsansprüche, Landschaftspflege-
Richtlinie und Rückforderungen). 
 

5. Informations- und Kommunikationstechnik 
5.1. Wie beurteilt das Landratsamt die vom Land übe rnommenen und fortgeführ-

ten Verfahren in fachlicher, wirtschaftlicher und I uK-technischer Sicht? 
 
Generell kann man sagen, dass die vom Land übernommenen und fortgeführten 
Verfahren fachlich und wirtschaftlich für die Aufgabenerfüllung geeignet sind und 
IuK-technisch weitestgehend auf dem neuesten Stand sind. 
 
Im einzelnen sei angemerkt: 
 
Das Programm LUKAS bei den Straßenmeistereien funktioniert zwar, entspricht 
aber nicht mehr modernen Anforderungen. Es sollte daher durch eine Anwendung 
abgelöst werden, die den aktuellen Anforderungen entspricht. 
 
Im Bereich des Schulamtes wurde das Programm LISSA abgelöst durch E-STAT. 
Leider hat E-STAT noch nicht die gesamte Funktionalität von LISSA. Grundsätzlich 
funktioniert das Programm aber einwandfrei. 
 
Beim GIS-Verfahren GISELa besteht das Problem, dass die Antwortzeiten teilweise 
sehr lang sind, obwohl hierfür sogar eine eigene DSL-Leitung zum IZLBW besteht. 
Das IZLBW arbeitet an der Problemlösung allerdings bisher ohne dauerhaften Er-
folg. 
 
Die Hotline des Landesvermessungsamtes sollte weiterhin kostenlos zur Verfügung 
stehen, da deren Fachwissen bei den komplexen Programmen notwendig ist. 
Sinnvoll wäre eine zentrale Beschaffung von Vermessungsinstrumenten und feld-
tauglichen Computern samt der diese Komponenten verknüpfenden Geräte zur Da-
tenübermittlung oder zumindest entsprechende Empfehlungen damit diese dann 
von den Fachprogrammen auch entsprechend unterstützt werden. Die vom Land-
kreistag Baden-Württemberg (Arbeitskreis Beschaffung) empfohlenen Beschaffun-
gen sollten in enger Abstimmung zwischen dem Landkreistag (Arbeitskreis Kern-
verfahren) und dem Landesvermessungsamt vorrangig in die einheitliche Daten-
verarbeitungsverfahren nach § 21 Abs. 2 Vermessungsgesetzt (Kernverfahren) 
eingebunden werden. 
 
Die forstfachliche IuK-Kompetenz beim IZLBW ist zur Weiterentwicklung einheitli-
cher Fachanwendungen weiterhin dringend erforderlich. 
 
Das Programm für das Versorgungsamt DEVISS, SERVUS sollte im Laufe des 
Jahres 2007 auf Browsertechnik umgestellt werden. Wegen massiver Probleme 
wurde das Projekt nun vorerst gestoppt bzw. verzögert. Unabhängig davon ist die 
Anwendung seit Beginn nicht stabil und inzwischen fällt sie fast täglich – teilweise 
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für mehrere Stunden – aus. Momentan ist die Anwendung zur Aufgabenerfüllung 
nicht ausreichend.  
 

6. Räumliche Unterbringung 
6.1. Konnte eine räumliche Konzentration der eingeg liederten unteren Sonderbe-

hörden erreicht werden? 
 
Es konnte eine räumliche Konzentration der eingegliederten unteren Sonderbehör-
den dahingehend erreicht werden, dass sie teilweise in Kreisgebäude mit eingezo-
gen sind. Sie konzentrieren sich um den Bereich der Oststadt Reutlingen. Auch be-
steht eine räumliche Konzentration unserer Außenstelle in Münsingen.  
 

6.2. Werden sich in absehbarer Zeit weitere Verände rungen bei der räumlichen 
Unterbringung der eingegliederten unteren Sonderbeh örden ergeben? 
 
Kurzfristig nicht. Zur Zeit wird eine Standortoptimierung der Straßenmeistereien ge-
prüft. 
 
 

7. Zusammenarbeit mit Landesbehörden 
7.1. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit des Land ratsamts mit oberen und o-

bersten Landesbehörden seit der Eingliederung unter er Sonderbehörden? 
 
Die Zusammenarbeit der eingegliederten unteren Sonderbehörden mit oberen und 
obersten Landesbehörden ist unterschiedlich zu bewerten. Die fachliche Zusam-
menarbeit hat sich in vielen Bereichen problemlos an die durch die Verwaltungsre-
form geänderte Situation angepasst und weiterentwickelt. Wo vorher schon gute 
Kontakte bestanden haben, konnten diese – auch aufgrund persönlicher Kontakte – 
weitestgehend aufrechterhalten werden. Insoweit unterscheidet sich die Zusam-
menarbeit kaum zu der vor der Verwaltungsstruktur - Reform. 
 
Optimierungsbedarf besteht im Bereich der Straßenbauverwaltung, des Forstbe-
reichs, der Lebensmittelüberwachung und der Versorgungsverwaltung.  
 

7.2. Führt das Auseinanderfallen von Dienst- und Fa chaufsicht zu Problemen? 
 
Nein, nur in den hier aufgeführten Einzelfällen: 
 
Kreisflurneuordnungsamt: Das Auseinanderfallen von Dienst- und Fachaufsicht 
insbesondere bei den im Landkreis tätigen Poolmitarbeitern führt zu erheblichen 
Problemen, die durch Doppelabordnungen noch weiter erschwert werden. Bei dem 
Einsatz dieser Poolmitarbeiter in den Flurbereinigungsverfahren, bei deren Abord-
nungen und Versetzungen wird die Fachaufsicht oft leider nicht beteiligt.  
Auch die Führung der Personalakten der beim Land verbliebenen Mitarbeiter durch 
das Regierungspräsidium Tübingen führt zu zusätzlicher Arbeit, die vom Hauptamt 
des Landratsamtes Reutlingen effektiver erledigt werden könnte. 
 
Kreisforstamt: Das Auseinanderfallen von Dienstaufsicht (Landratsamt) und Fach-
aufsicht (Regierungspräsidium /Abt. Forstdirektion) führt für die Führungsebene zu 
einem höheren Abstimmungsbedarf und teilweise doppelten Berichtspflichten. 
 

7.3. Gab es förmliche Weisungen von Fachaufsichtsbe hörden? 
 
Nein. 
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7.4. In welchen Bereichen wurden mit den Landratsäm tern Zielvereinbarungen 
abgeschlossen? Welche Erfahrungen wurden damit gema cht? Ist dieses In-
strument zur fachlichen Steuerung anderer Bereiche geeignet? 
 
Grundsätzlich werden Zielvereinbarungen vom Landkreis Reutlingen als sinnvolles 
und geeignetes Instrument angesehen. 
 
Gegenwärtiger Stand in den einzelnen Bereichen: 
 
Kreis-Straßenbauamt: 
Zielvereinbarungen wurden angeboten, bis jetzt jedoch noch nicht abgeschlossen.  
 
Schule und Bildung: 
Die geplanten Zielvereinbarungen zwischen dem Landratsamt Reutlingen und dem 
Regierungspräsidium, Abteilung 7, stehen kurz vor dem Abschluss. 
 
Kreisflurneuordnungsamt: 
Die bereits bislang zwischen MLR und Landesamt sowie zwischen Landesamt und 
Flurneuordnungsamt abgeschlossenen Zielvereinbarungen werden auch seit Start 
der Verwaltungsreform fortgeführt. Die Zielvereinbarungen decken das gesamte 
Aufgabenfeld des Kreisflurneuordnungsamtes ab. 
 
Kreisvermessungsamt: 
Im Dezember 2006 wurde eine Zielvereinbarung mit dem Landesvermessungsamt 
gemäß § 9 Abs. 4 Vermessungsgesetz abgeschlossen. Das Verfahren war mit ei-
nem erheblichen Besprechungs- und Abstimmungsaufwand verbunden. Es wird 
sich zeigen, ob dieser Aufwand durch die erreichte Steuerungswirkung gerechtfer-
tigt wird. 
 
Forstamt: 
Der in der Forstverwaltung etablierte Zielvereinbarungs- und Controllingprozess 
wurde – reduziert um Personal- und Organisationsziele – weitergeführt. Im Mittel-
punkt der Zielvereinbarung zwischen Kreisforstamt und Regierungspräsidium steht 
der Staatsforstbetrieb mit der Haushaltslinie Forst. 
 
Lebensmittelüberwachung: 
Zielvorgaben werden durch das spezielle EDV-Programm geregelt. 
 

7.5. Wurden – ggf. in welchen Bereichen – die Landr atsämter aufgefordert, Leis-
tungsdaten zur Verfügung zu stellen? 
 
In den unten aufgeführten Bereichen wurden Leistungsdaten zur Verfügung ge-
stellt: 
 
Kreis-Straßenbauamt: 
Im Rahmen des fachtechnischen Berichtswesens sind die Jahresergebnisse für 
Bundes- und Landesstraßen nach festgelegten Regeln vorzulegen (LUKAS-Daten). 
 
Das Kreisflurneuordnungsamt wurde nicht aufgefordert, Leistungsdaten zur Verfü-
gung zu stellen. Statt dessen finden halbjährig Controllingbesprechungen mit dem 
Landesamt für Flurneuordnung statt. 
 
Kreisvermessungsamt: 
Zusätzlich zu den jährlichen Geschäftsberichtsdaten wurden weitere Leistungsda-
ten vom Landesvermessungsamt angefordert. Grundlage dafür war ein entspre-
chendes „Vorgabenpapier des Wirtschaftsministeriums“. 
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Forstamt: 
Ja. Im forstbetrieblichen Bereich, wobei die vorgesetzten Dienstellen über die 
Fachprogramme (FOKUS) auch direkt Zugriff auf betriebliche Leistungsdaten ha-
ben. 
 
Lebensmittelüberwachung: 
Ja, durch MLR und Regierungspräsidium: Statistiken aus EDV-Programm. 
 
Im Arbeitsschutz werden Leistungsdaten über die Tätigkeitsstatistik, zur Lenkzeit-
überwachung im Straßenverkehr zusätzlich eine Statistik nach EU-Vorgaben abge-
fragt. Im Bereich Gewerbeaufsicht wurden Leistungsdaten im Rahmen des EDV-
Programms abgefragt. 
 

8. Zusammenarbeit mit anderen Landratsämtern / Bürg ermeisterämtern von Stadt-
kreisen 
8.1. In welchen Bereichen arbeitet das Landratsamt mit anderen Landratsämtern / 

Bürgermeisterämtern von Stadtkreisen zusammen? 
 
Der Landkreis Reutlingen praktiziert bereits seit längerem interkommunale Zusam-
menarbeit mit Landkreisen und Städten. Das Landratsamt Reutlingen sieht in einer 
weiteren Intensivierung die Chance, weitere Synergieeffekte zu erzielen. 
 
Konkret hat sich für die VRG-Bereiche bereits folgendes ergeben: 
 
Kreis-Straßenbauamt: 
- Abstimmung kreisgrenzennaher Planungen und Maßnahmen (z. B. Bau von 

Kreisstraßen, Belagsarbeiten, Radwege) 
- Bildung eines Landkreissprengels Straßenbau im Regierungsbezirk mit regel-

mäßigen Zusammenkünften und Informationsaustausch 
- Bildung einer AG Straßen auf Landesebene in enger Zusammenarbeit mit 

Landkreistag 
 
Schule und Bildung: 
Die Anlaufstelle für Bildung und Beratung, unser Pädagogisches Zentrum, wird 
beim Landratsamt Reutlingen für die Kreise Reutlingen und Tübingen geführt. 
 
Die Anlaufstelle für Lehrerfortbildung und Beratung (Pädagogisches Zentrum) für 
die beiden Landkreise Reutlingen und Tübingen ist dem Amt für Schule und Bil-
dung in Reutlingen angegliedert. 
 
Die Schulpsychologische Beratungsstelle sitzt für die beiden Landkreise im Land-
ratsamt Tübingen. Auch hier gestaltet sich die Zusammenarbeit gut. 
 
Kreisflurneuordnungsamt: 
Berührungspunkte – in geringem Umfang – mit anderen Landratsämtern gab es 
bislang nur im Bereich der Poolmitarbeiter. Die Zusammenarbeit erfolgt hier auf 
freiwilliger Basis. 
 
Forst: 
- Sicherheitstechnische Betreuung im Forstbereich 
- Holzvermarktung 
- Umsetzung von Waldarbeitern 
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Kreislandwirtschaftsamt:  
Der Beratungsdienst für Milchviehhalter in den Landkreisen Reutlingen und Alb-
Donau-Kreis mit Sitz in Münsingen wird fachtechnisch vom Kreislandwirtschaftsamt 
Münsingen begleitet. Der Fachbereich Landwirtschaft im Alb-Donau-Kreis nimmt an 
den satzungsgemäß festgelegten Sitzungen und Versammlungen teil und wird bei 
koordinierungsbedürftigen Belangen von den Beraterinnen konsultiert. 
Bei den Vor-Ort-Kontrollen wird landesweit bei Prüffällen (Flächen/Tiere) von An-
tragstellern in anderen Landkreisen Amtshilfe geleistet. Rechtsgrundlage hierfür ist 
die ZuständigkeitsVO. 
 
Das Kreislandwirtschaftsamt Münsingen unterrichtet an der Fachschule für Land-
wirtschaft in Ulm (Nov. – März, 4 Unterrichtseinheiten pro Woche). Der Ausbil-
dungsberater des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen ist übergebietlich einge-
setzt und auch im Landkreis Tübingen zuständig. 
 
Versorgung: 
Gemeinsame Dienststelle nach § 13 a Landesverwaltungsgesetz (siehe Fragen 8.2 
und 8.3) 
 

8.2. Wie ist der Umfang dieser Zusammenarbeit? 
 
Kreis-Straßenbauamt: 
Fallbezogen 
ca. viertel- bis halbjährliche Zusammenkünfte. Austausch darüber hinaus in berufs-
spezifischen Einzelfragen 
 
Schule und Bildung: 
Die Verwaltungsarbeit wird von Beschäftigten des Landratsamtes Reutlingen erle-
digt. Der Einsatz der Fortbildner wird von den beteiligten Schulaufsichtsämter gere-
gelt. 
 
Ein Schulratskollege im Amt für Schule und Bildung Reutlingen arbeitet mit einem 
Viertel seines Deputates für das Pädagogische Zentrum. Das Landratsamt Reutlin-
gen erhält von Landratsamt Tübingen als Ausgleich im Verwaltungsbereich einen 
Betrag von 8 770 Euro. 
 
Kreisforstamt: 
- Sicherheitstechnische Betreuung: ca. 700 Arbeitsstunden/Jahr 
- Holzvermarktung: Zwei Submissionstermine für Wertholz und Kooperation 

Holzverkauf in Einzelfällen 
- Umsetzung von Waldarbeitern: ca. 3000 Arbeitsstunden Aufnahme, ca. 500 Ar-

beitsstunden Abgabe 
 
Versorgung und Jugend und Soziales: 
Gegenseitige Abstimmung/Information. Amtshilfeersuchen. Die engste Zusammen-
arbeit findet in der gemeinsamen Dienststelle nach § 13 a Landesverwaltungsge-
setz zur Bearbeitung des sozialen Entschädigungsrechtes statt. 
 
Lebensmittelüberwachung: 
Der Umfang richtet sich nach Bedarf. 
 

8.3. Welche Behörden sind beteiligt? 
 
Kreis-Sraßenbauamt: 
Kreis-Straßenbauämter 
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Kreisforstamt: 
- Sicherheitstechnische Betreuung: Forst in den Landkreisen Alb-Donau-Kreis, 

Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Sigmaringen, Zollernalbkreis, Tübingen 
- Holzvermarktung: Forst in den Landkreisen Balingen, Sigmaringen, Tübingen, 

Alb-Donau-Kreis 
- Umsetzung von Waldarbeitern: Forst in den Landkreisen Tübingen und Alb-

Donau-Kreis 
 
Versorgung und Jugend und Soziales: 
In der gemeinsamen Dienststelle die Landkreise Zollernalbkreis, Freudenstadt, 
Rottweil, Tübingen, Tuttlingen und Reutlingen. 
 

8.4. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Zusamm enarbeit? 
 
Kreis-Straßenbauamt: 
Freiwilligkeit 
 
Schule und Bildung: 
Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung. Diese Lösung hat sich bewährt. 
 
Kreisforstamt: 
- Sicherheitstechnische Betreuung: Vertragliche Vereinbarungen mit Kostener-

stattung 
- Holzvermarktung: Nachbarschaftliche kooperative Zusammenarbeit 
- Umsetzung von Waldarbeitern: Haushaltslinie Forst, Zielvereinbarung Kreis-

forstamt/ Regierungspräsidium 
 

Versorgung und Jugend und Soziales: 
§ 13 a Landesverwaltungsgesetz 
 
Lebensmittelüberwachung: 
Nach den verschiedenen EU VO’en im Lebensmittel- und Tierseuchenrecht, sowie 
nach den gültigen Erlassen, wie z.B. Zusammenarbeitserlass der Behörden. 
 

9. Aufgabenverteilung zwischen Landratsämtern und L andesoberbehörden 
9.1. Ist die vorgenommene Aufteilung von Aufgaben d er unteren Sonderbehörden 

auf Landratsämter und Landesoberbehörden sachgerech t? 
 
Ja, in den meisten Bereichen (siehe Frage 9.2). 
 

9.2. In welchen Bereichen ist nach Auffassung des L andratsamts eine Änderung 
erforderlich? 
 
Im Bereich der Straßenbauämter bei den Belagsarbeiten auf Bundes- und Landes-
straßen und Erhaltungsmaßnahmen. 
 
Bei der Lebensmittelüberwachung werden Stellungnahmen oft sehr kurzfristig an-
gefordert. 



- 12 - 

 
9.3. Welche Lösung ist nach Auffassung des Landrats amts sachgerecht? 

 
Für das Kreis-Straßenbauamt: Belagsmaßnahmen und Reparaturarbeiten sind 
besser zu koordinieren. 
 
Für den Bereich der Flurneuordnung: Entsprechend dem Grundsatz der Verwal-
tungsreform, dass das Personal der Aufgabe folgt, sollten die Poolmitarbeiter auf 
der Ebene der Landkreise mit den Mitarbeitern der Grundteams zusammengeführt 
werden. Die Dienstaufsicht der Regierungspräsidien sollte entfallen. Für die Zuord-
nung des Landesamtes sind verschiedene Varianten denkbar. Wenn das Lan-
desamt für Flurneuordnung als Landesoberbehörde unmittelbar an das MLR ange-
gliedert würde, würde dies eine zentrale Personalpolitik und Mittelvergabe ermögli-
chen. 
 
Für den Bereich Forst wird auf folgendes hingewiesen: Die Zentralstellen der Lan-
desforstverwaltung hatten bis 2004 wesentliche Aufgaben im Bereich Personal und 
Organisation. Diese Aufgaben sind zu wesentlichen Teilen auf die Landratsämter 
übergegangen, ohne dass die hierfür erforderlichen Personalstellen übertragen 
wurden. 
 
Nachbesserungsbedarf wird bei einzelnen Zuständigkeitsregelungen im Bereich 
Wasserrecht gesehen.  
 

10. Konnte die Aufgabenerfüllung sichergestellt wer den, obwohl Spezialisten nicht 
mehr für alle Bereiche zur Verfügung stehen? 
 
 
10.1. Auf welche Weise gleicht das Landratsamt die geringere Spezialisierung von 

Personal aus? 
 
- Schulungsmaßnahmen  
- Arbeitskreis-Struktur (Vermessungsämter), deren Ziel es ist, Spezialwissen 

stets aktuell zu halten und allen Landratsämtern zur Verfügung zu stellen 
- bestehendes Kontaktnetz zu den früheren Kollegen und Kolleginnen 
- Abstimmung mit anderen Landkreisen, Einarbeitung, Qualifizierung 
- hohes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
11. Gesamtbeurteilung / Optimierung 

 
11.1. Wie beurteilt das Landratsamt die Ergebnisse der Verwaltungsstruktur - Re-

form insgesamt? 
 
Insgesamt beurteilt das Landratsamt Reutlingen die Ergebnisse der Verwaltungs-
struktur – Reform als positiv und gelungen. 
 

11.2. Welche Änderungen sind notwendig, um die Verw altungsstruktur – Reform zu 
optimieren? 
 
Verbesserungsfähig sind die Postlauf- und Verwaltungswege zum Regierungsprä-
sidium hin. Eine neue Referatsstruktur im Bereich für Schule und Bildung könnte 
hierfür hilfreich sein. 
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Die Organisation der Flurneuordnungsverwaltung muss dringend optimiert werden. 
Das Personal aus Grund- und Pool-Teams muss auf der Ebene der Landkreise zu-
sammengeführt werden. Die Dienstaufsicht der Regierungspräsidien muss entfal-
len.  
 
Die Problematik der Gebührenunterdeckung im Vermessungsbereich muss lan-
desweit einer Lösung zugeführt werden. Sinnvoll erscheint hier eine Koppelung der 
FAG-Abzugsbeträge angelehnt an das tatsächliche Gebührenaufkommen im Zwei-
Jahres-Rhythmus. Alternativ wäre auch eine Rückführung der Gebührenverein-
nahmung an das Land denkbar. 
 
Die Beibehaltung des Einheitsforstamts als Kompetenzzentrum für alle Waldaufga-
ben – jetzt auf Kreisebene – hat sich bei unserer differenzierten Waldstruktur be-
währt. Aus Sicht des Kreisforstamtes des Landratsamtes Reutlingen wird daher be-
fürwortet, in diesen Grundstrukturen nach VRG weiter zu arbeiten. Die Zuständig-
keit einer flächenpräsenten Forstorganisation mit Aufgaben im betrieblichen Be-
reich für alle Waldbesitzarten hat Vorteile für die Waldbesitzer, für die Holzkunden 
und die Bürger. Eine Zerschlagung dieser funktionierenden Organisationseinheit in 
einzelne Betriebe und/oder kleinere Einheiten hätte erhebliche Nachteile. 
 
Darüberhinaus werden folgende Änderungen zur Optimierung der Verwaltungsre-
form als notwendig erachtet: 
 
- Verwaltungsabläufe im Staatsforstbetrieb verbessern: 

 
Das Haushaltswesen im Staatsforstbetrieb muss erleichtert werden. Den Krei-
sen sollte durch eine bloße "Modifizierung" des Status quo ohne Änderung der 
Organisationsform des Staatsforstbetriebs mehr Verantwortung bei der Bewirt-
schaftung des Staatswaldes zugestanden werden.  
Die aufwändige Spitzabrechung der Waldarbeiterkosten kann sehr stark verein-
facht werden, indem monatlich automatisiert eine Rechnung gestellt und auf die 
quartalsweisen Vorauszahlungen verzichtet wird. 
 
Der Zielvereinbarungsprozess zwischen dem Kreisforstamt und dem Regie-
rungspräsidium muss sich im wesentlichen auf den Staatsforstbetrieb konzen-
trieren.  
 

- Die Kostenbeiträge für Dienstleistungen gegenüber dem Privatwald sollten nach 
und nach in Richtung Kostendeckung erhöht werden. 
 

Das Land muss sich seiner Verantwortung insbesondere für die neuen Aufgaben im 
Bereich des Landwirtschaftsamtes beim gemeinsamen Antrag und bei Cross 
Compliance stellen. Wie bereits in den Jahren 2005 und 2006 muss das Land auch 
für die Zukunft wieder Personal für diese wichtigen neuen Aufgaben zur Verfügung 
stellen.  
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Teil II: Sozialer Aufgabenbereich (LWV, KVJS, Eingl iederungshilfe)  
 
1. Erreichung der Ziele der Verwaltungsreform 

 
1.1. Wurde das mit der Verwaltungsstruktur-Reform v erfolgte Ziel, eine größere 

Vereinheitlichung der Landesverwaltung zu erreichen , integrierte Verwal-
tungsentscheidungen zu ermöglichen, sowie Einsparun gen durch Synergieef-
fekte zu erzielen erreicht? 
 
Die Frage nach einer größeren Vereinheitlichung der Landesverwaltung stellt sich 
hier nicht. Der Aufgabenbereich zählt zu den kommunalen Aufgaben. Einspa-
rungsmöglichkeiten werden eher durch eine konsequente Fall- und Angebotssteue-
rung als durch die Synergieeffekte auf Verwaltungsebene verwirklicht.  
 

1.2. Werden die Aufgaben durch die Stadt- und Landk reise ortsnäher und indivi-
dueller erfüllt? 
 
Ja. In erheblichem Umfang! 
 

1.3. Haben die Stadt- und Landkreise ein einheitlic hes Grundverständnis für die 
Aufgabenerfüllung entwickelt und wodurch wird ein l andeseinheitlicher Rah-
men sichergestellt? 
 
Ein landeseinheitlicher Rahmen ist in vielen Bereichen nicht notwendig. Es ist 
durchaus sinnvoll, dass einzelne Landkreise unterschiedliche Schwerpunkte (z. B. 
bei der Durchführung des persönlichen Budgets) setzen. Dort wo es tatsächlich 
notwendig ist, ergibt sich der landeseinheitliche Rahmen durch das Gesetz sowie 
die Arbeit des KVJS und Abstimmung mit Landkreistag. 
 

1.4. Konnte die fachliche Qualität trotz der Vertei lung von Spezialisten der frühe-
ren Landeswohlfahrtsverbände auf die Stadt-  und Landkreise beibehalten 
werden? 
 
Ja, allerdings war es teilweise ein mühsamer Prozess, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend breit zu qualifizieren.  
 

2. Aufgabenzuschnitt der Stadt- und Landkreise und des Kommunalverbandes für 
Jugend und Soziales 
 
2.1. Hat sich die Zuständigkeitsverlagerung im Aufg abenfeld der ehemaligen Lan-

deswohlfahrtsverbände auf die Stadt- und Landkreise  bewährt? 
 
Ja, die Möglichkeit der unmittelbaren Zusammenarbeit mit den Betroffenen und an-
deren Leistungsträgern im Rahmen der Hilfeplanung wurde bereits angesprochen. 
Von Leistungserbringern gibt es vereinzelte Rückmeldungen, dass sie sich mit der 
Vielzahl von Stadt- und Landkreisen als Ansprechpartner etwas schwertun.  
 

2.2. Hat sich der Aufgabenzuschnitt des Kommunalver bandes für Jugend und So-
ziales bewährt? 
 
Ja. Sehr sinnvoll ist die wichtige Unterstützung im Bereich der Entgeltverhandlun-
gen (überregionaler Vergleich) sowie durch den Medizinisch-Pädagogischen 
Dienst. Überlegenswert wäre, den Integrationsfachdienst zusätzlich auf die örtliche 
Ebene zu verlagern.  
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2.3. Können im Hinblick auf die Föderalismusreform und die Entbürokratisie-
rungsoffensive weiter Aufgaben des KVJS auf die ört liche Ebene verlagert 
werden (Heim-  und Kindergartenaufsicht)?  
 
Ja, die Schnittstelle Aufsicht und Fachberatung müsste dann entsprechend geklärt 
werden. 
 

2.4. Sollen dem KVJS weitere Aufgaben zugeordnet we rden? 
 
Nein. 
 

2.5. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Stad t- und Landkreise mit dem 
KVJS? 
 
Gut. 
 

3. Landeswohlfahrtsverbände in Abwicklung 
 
3.1. Erfolgen die Abwicklungsaufgaben der Landeswoh lfahrtsverbände planmä-

ßig? 
 
Ja, teilweise ist es schwer, einen Ansprechpartner für konkrete Fragen zu finden. 
 

3.2. Gibt es Gesichtspunkte für eine Verlängerung d es Abwicklungszeitraumes?  
 
Hinsichtlich der finanziellen Abwicklung nicht. Hinsichtlich der Einrichtungen der 
LWV-Eingliederungshilfe GmbH ist es davon abhängig, ob bald eine grundsätzliche 
Entscheidung über die weitere Trägerschaft getroffen wird.  
 

4. Eingliederungshilfelastenausgleich 
 
4.1. Wird der Eingliederungshilfelastenausgleich we iter für notwendig erachtet? 

 
Ja, unbedingt. 
 

4.2. Hat sich die Verankerung bzw.  Vereinbarung zum Herkunftsprinzip bewährt? 
 
Ja. Es hat sich aber auch gezeigt, dass nach wie vor Lücken vorhanden sind, die 
geschlossen werden sollten. Beispielsweise wird von einzelnen Trägern für sucht-
kranke Menschen eine Hilfe angeboten, die mit dem ambulant-betreuten Wohnen 
vergleichbar ist, ohne dass eine entsprechende Leistungsvereinbarung abge-
schlossen wurde. In diesen „Einrichtungen“ wird ein gewöhnlicher Aufenthalt be-
gründet. Weiterhin ist es sehr kontraproduktiv, dass Personen, die Leistungen des 
persönlichen Budgets erhalten und sich damit ihre Hilfe selbst gestalten, ebenfalls 
am jeweiligen Hilfeort einen gA begründen. 
 

5. Gesamtbeurteilung 
 
5.1. Wie wird die Verwaltungsstrukturreform im Bere ich der sozialen Aufgaben-

felder insgesamt beurteilt? 
 
Sehr positiv. In organisatorischer Hinsicht sind keine Änderungen notwendig. Ein-
zelne Anregungen wurden in den bisherigen Fragestellungen gemacht.  
















